
Mitgliedsbedingungen 

 

Nach Unterzeichnen der Anmeldung erfolgt keine Rückzahlung des Beitrages. 

 

Innerhalb der ersten Woche nach Unterschrift des Vertrages, ist die Kopie des Dauerauftrages 

vorzulegen. 

Teilnehmer, die keinen Dauerauftrag möchten, müssen den gesamten Beitrag des Vertragszeitraumes bei 

Vertragsabschluß bar  zahlen. 

Militärangehörige, die zeitlich begrenzt stationiert sind,  müssen für 6 Monate die Gebühren im Voraus 

entrichten! 

Teilnehmer, die nicht spätestens zum 3 Tag eines Monatsbeginn Ihre Beiträge überwiesen haben, wird die 

Trainingsteilnahme verweigert bis die Zahlung korrekt erfolgt ist. 

Bei verspäteten Zahlungen ( ab dem 7. eines jeden Monats )  wird eine Unkostenpauschale von 10,00 Euro 

berechnet! 

Sollte der Trainingsteilnehmer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage sein am Unterricht 

teilzunehmen, ist dies durch ein ärztliches Attest zu belegen. In diesem Fall ist die sofortige Beendigung 

des Vertrages ab der Vorlage des Attestes  möglich.  

Bis zu diesem Zeitpunkt geleistete Beitragszahlungen werden nicht zurückerstattet!  

Ein „Ruhen lassen“ der Beitragszahlung ist nicht möglich.  

  

Prüfungs-/Lehrgangs-/Wettkampf-/Verbandsgebühren, Sportpässe, Ausrüstung , Sondertrainingseinheiten   

Spezialkurse ( Selbstbehauptungskurse, SV-Training für Sicherheitskräfte, ect.. )  sind nicht in den  

Mitgliedsbeiträgen enthalten. 

 

Abmeldung / Kündigung : 

Nur schriftlich (Brief, o. E-Mail) an : Sui-Getsu-Dojo®- Hauptstraße 52, 79424 Auggen 

Außer bei ernsthafter Krankheit , die durch ein ärztliches Attest belegt sein muß, gibt es keine 

außerordentlichen Kündigungsgründe!  

Spätestens 3 Monate vor  Ablauf der vereinbarten Mitgliedsdauer. 

Sollte eine Kündigung verspätet, oder gar nicht erfolgen, verlängert sich die Mitgliedschaft um 12 

Monate. 

Bei Nichteinhalten der o.g. Bedingungen wird der Beitrag auf juristischem Wege eingeklagt. Die Kosten 

des Verfahrens gehen zu lasten des Mitglieds.  

 

Ausbildungszeiten und Ort  siehe Webseite – Änderungen dieser Zeiten und Orte unter Vorbehalt. 

Für Kinder und Jugendliche richtet sich die Trainingszeit nach Alter und Leistungsvermögen. 

Für Erwachsene werden von Montag – Freitag Unterrichtsstunden angeboten. Sa./So. Optional. 

 
Verbandsgebühren: 

ISBA EUROPA – KLASSISCHE JAPANISCHE KAMPFKUNST: Meldegeb.  50,- €, Jahresgeb. 20,- € 

Tai-Do-Ryu Verband – SV, Grappling, Bujûtsu:    Melde          35,- €, Jahresgeb. 20,- € 

ETF – Tae-Kwon-Do, Kixkbox      Melde        100,- €, Jahresgeb. 10,- € 

 

Für Prüfungen oder Teilnahme an Veranstaltungen ( Wettkampf, Demo ) ist die jeweilige 

Verbandszugehörigkeit erforderlich.  

 

Versicherung: 

Versichert ist jeder Trainingsteilnehmer über seine eigene Krankenkasse bzw. Haftpflichtversicherung. 

Für Wertgegenstände, Kleidung etc. haftet jeder Trainingsteilnehmer selbst. 

Jeder Trainingsteilnehmer versichert durch seine Unterschrift, sporttauglich gesund zu sein !  

Im Zweifel ist ein Arzt vorher zu befragen. 

  

Dojoregeln: 

Siehe Beiblatt. Durch Ihre Vertragsunterschrift erklären Sie sich mit dem Reglement einverstanden. 

  www.sui-getsu-dojo.de          suigetsudojo1@googlemail.com 

 

Tel: 0172 9544597 

Tel + Fax  076319360313 

 

http://www.sui-getsu-dojo.de/
mailto:suigetsudojo1@googlemail.com

